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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zu Verschlüsselungen1

1. Der Rechtstreit zwischen Apple und dem FBI hat internationales Ausmaß angenommen 
und droht das transatlantische Abkommen „Privacy Shield“ (Datenschutzschild) zu 
verzögern.

2. Angesichts der terroristischen Angriffe der letzten Zeit werden überall in der 
Europäischen Union die Forderungen der Regierungen nach besserem Zugriff auf Daten 
zum digitalen Leben der Bürger immer lauter.

3. Die wichtigste Technologie, mit der für digitale Sicherheit gesorgt werden kann, ist die 
Verschlüsslung, denn auf diese Weise wird die Vertraulichkeit und Integrität der 
Datenübertragung gewahrt und es den Bürgern ermöglicht, sich besser vor Spionage und 
Cyberkriminalität zu schützen. Würde man den Rechtsdurchsetzungsbehörden in der EU 
Zugang zu geschützten Daten verschaffen, wären digitale Systeme anfällig für Kriminelle, 
Terroristen und ausländische Nachrichtendienste. Dies würde unerwünschte Folgen für 
die Sicherheit gespeicherter und übermittelter Informationen und die Integrität von IKT-
Systemen, die grundlegend für die Funktionen der EU und ihrer Gesellschaft sind, nach 
sich ziehen.

4. Die Kommission und der Rat werden daher aufgefordert, etwaige politische und rechtliche 
Lösungen ins Auge zu fassen, um

– Rechtstreitigkeiten in Europa wie die zwischen Apple und dem FBI abzuwenden;

– zu verhindern, dass verschlüsselte Datenübertragungen ohne gerichtliches Urteil 
offengelegt werden müssen;

– Firmen die Möglichkeit zu geben, insbesondere angesichts der sich rasch wandelnden 
Cyberbedrohungen wirkungsvolle Verschlüsselungsmechanismen zum Schutz der EU-
Kunden einzurichten.

5. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


